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Vorwort zur 9. Auflage

Das vorliegende Werk fußt in weiten Teilen auf der von Bernd Schaufelber-
ger, Erster Polizeihauptkommissar a. D. und Josef Schneider, Polizeiober-
rat a. D., begründeten Textausgabe mit Kurzkommentierung zum baden- 
württembergischen Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), die zuletzt 
von Josef Schneider bis zur 8. Auflage im Jahr 2015 fortgeführt wurde. 

Bei dieser 8. Auflage konnte das Gesetz zur Änderung des Landesperso-
nalvertretungsgesetzes, des Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes 
und anderer Vorschriften vom 3. Dezember 2013 (GBl. Nr. 16 v. 10.12.2013, 
S. 329 ff.) noch berücksichtigt werden. Mit diesem Gesetz wurde das Per-
sonalvertretungsrecht in Baden-Württemberg grundlegend reformiert. 
Seitdem ist rund eine Dekade vergangen, neben Fortschritten in der per-
sonalvertretungsrechtlichen Judikatur gab es signifikanten technischen 
Wandel (Digitalisierung) ebenso wie enorme gesellschaftliche Herausfor-
derungen (COVID-19-Pandemie), die das Landespersonalvertretungsrecht 
der vergangenen Jahre nachhaltig geprägt haben. 

Ziel der Verfasser war es, durch diese Ereignisse bedingte Neuerungen 
ebenso wie von den Begründern dieser Kommentierung Tradiertes praxis-
orientiert zu integrieren. Sowohl den Arbeitnehmervertretungen als auch 
den Dienststellen des Landes soll ein systematischer Überblick über die 
aktuell geltenden Bestimmungen zum Landespersonalvertretungsrecht 
verschafft werden. Dort, wo es nötig erscheint, werden Fundstellen zur 
vertieften Lektüre empfohlen.

Insbesondere folgende Themengebiete wurden neu eingefügt bzw. grund-
legend überarbeitet: 
– Moderne Kommunikationsmethoden (z.B. Personalratssitzung als Video-

konferenz)
– Berufliche Entwicklung trotz Freistellung (einschließlich Vergütung) 
– Anspruch auf Kostenerstattung gegen die Dienststelle (insb. bei Schu-

lungen) 
– Informationsrechte des Personalrats (Akzessorietätsgrundsatz)
– Neuregelung der Zustimmungsverweigerung (Wegfall des Versagungs-

katalogs)
– Einzelne Mitbestimmungstatbestände (Wohnraum, Sozialeinrichtungen 

usw.) 
– Homeoffice bzw. Mobile Office und Beteiligung des Personalrats 
Wir hoffen, dem genannten Adressatenkreis und natürlich auch allen 
weiteren Interessierten mit unserer Neubearbeitung ein nützliches Hilfs-
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Vorwort

mittel an die Hand gegeben zu haben. Gerne nehmen wir wertvolle An-
regungen der Leserschaft für etwaige künftige Neuauflagen dankend auf.

Tübingen, November 2023
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Vorbemerkungen

Das Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) wurde durch die Novelle 
2013 grundlegend geändert und ergänzt und an die modernen Erforder-
nisse der Verwaltung und die berechtigten Interessen der Beschäftigten 
nach aktiver Teilhabe an der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen ange-
passt. Die Novellierung hat die eingetretenen Entwicklungen in den 
Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen sowie der Informations- und Bü-
rokommunikationstechnologie aufgegriffen und das Personalvertretungs-
recht sachgerecht fortentwickelt. Die Mitbestimmungsrechte wurden ver-
bessert und teilweise neu ausgestaltet. Grundlage war das bewährte Gebot 
der vertrauensvollen Zusammenarbeit, das auch weiterhin die Gemein-
samkeit der Aufgaben und die echte Partnerschaft zwischen Dienststellen-
leiter und Personalvertretung unterstreicht und bei Interessengegensätzen 
von einer mit dem ernsten Willen zur Einigung geprägten Suche nach 
einem für beide Teile tragbaren Ausgleich ausgeht.

Wie in der Begründung zum Gesetzentwurf 2013, LT-Ds. 15/4233 aus-
geführt, soll das LPVG zur Erreichung dieser Zielsetzung in den folgen-
den zentralen Punkten fortentwickelt werden:
– Zeitgemäßer Beschäftigtenbegriff

Beschäftigte sollen grundsätzlich alle Personen sein, die in der Dienst-
stelle tatsächlich beschäftigt sind oder ausgebildet werden, unabhängig 
vom formalen Bestehen eines Dienst-, Arbeits- oder Ausbildungsverhält-
nisses. Beschäftigte sollen auch Personen sein, deren Dienst- oder Arbeits-
verhältnis zur Dienststelle besteht, die aber durch Abordnung, Zuweisung 
oder Personalgestellung außerhalb der Dienststelle eingesetzt werden.

– Wahlrecht interessengerecht gestalten
Die Wahlberechtigung soll grundsätzlich allen Beschäftigten zuerkannt 
werden, selbst wenn diese durch Abordnung, Zuweisung oder Personal-
gestellung in Dienststellen anderer Dienstherren oder Arbeitgeber, insbe-
sondere in Jobcentern nach § 6 d des Zweiten Buchs Sozialgesetzbuch, 
eingegliedert sind. Die Wählbarkeit soll hingegen auf die tatsächliche Ein-
gliederung in diejenige Dienststelle abstellen, bei welcher der Personalrat 
gebildet wird. Auf eine Mindestverwendungsdauer soll es dabei nicht an-
kommen, abgesehen von einer zweimonatigen Dienststellenzugehörigkeit 
wegen wahlorganisatorischer Erfordernisse. Ausschlussgründe von der 
Wählbarkeit sollen eng gefasst werden.

– Angemessene Personalratsgrößen
Die Mitgliederzahl der Personalräte soll in Dienststellen ab 1.500 Be-
schäftigten und in Dienststellen mit großen Belegschaftsanteilen außer-
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Vorbemerkungen

halb des Hauptorts erhöht werden. Die Mitgliederzahl von Gesamtperso-
nalräten und Hauptpersonalräten soll in Anbetracht der verantwortungs-
vollen Aufgabenwahrnehmung allgemein angehoben werden.

– Geschlechtergerechtigkeit verbessern
Für die Einreichung von Wahlvorschlägen soll eine verpflichtende Ge-
schlechterquote eingeführt werden.

– Amtszeit sachgerecht verlängern
Die regelmäßige Amtszeit der Personalvertretungen soll von vier Jah-
ren auf fünf Jahre verlängert werden.

– Gemeinsame Beschlussfassung stärken
Die prinzipielle Gruppentrennung im Personalrat (Beamte / Arbeitneh-
mer) soll aus Verfassungsgründen gewahrt bleiben. Neue Optionsmög-
lichkeiten bei Beschlussfassungen sollen den Personalvertretungen er-
möglichen, dabei ihren örtlichen Gegebenheiten besser Rechnung tra-
gen zu können.

– Geschäftsführung effektiver gestalten
Erleichterte und klarstellende Bestimmungen zur Geschäftsführung, 
etwa zur Beschlussfassung und zu Personalratssitzungen, sollen dem 
Personalrat mehr Raum lassen, seine Geschäfte zeitgerecht und effek-
tiv erledigen zu können.

– Arbeitsgemeinschaften ermöglichen
Arbeitsgemeinschaften von Personalräten sollen zur Ermöglichung des 
Austausches in Angelegenheiten, die sie gemeinsam berühren, ermöglicht 
werden. Zugleich soll die bestehende Arbeitsgemeinschaft der Hauptper-
sonalratsvorsitzenden bei den obersten Landesbehörden (ARGE-HPR) mit 
Anhörungsrechten gesetzlich verankert werden.

– Freistellungen angemessen ausgestalten
Die Freistellungen von Personalratsmitgliedern sollen neu bemessen 
und auf das allgemein verbreitete Niveau anderer Personalvertretungs-
rechte angehoben werden. Die persönliche Rechtsstellung von Perso-
nalratsmitgliedern soll durch einen erweiterten Veränderungsschutz 
und verbesserte Schulungsansprüche gestärkt werden.

– Wirtschaftsausschuss einrichten
Zur frühzeitigen und turnusmäßigen Unterrichtung des Personalrats 
über die die Beschäftigten wesentlich berührende wirtschaftliche Lage 
und Entwicklung der Dienststelle soll ein beratender Ausschuss (Wirt-
schaftsausschuss) zugelassen werden.

– Informationsrechte ausbauen
Die Unterrichtungs- und Teilnahmerechte des Personalrats sollen klar-
gestellt und gestärkt sowie im Sinne prozessbegleitender Informations-
rechte und Beteiligungen ausgebaut werden.
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– Fristen flexibler gestalten
Die Regelfrist bei Mitbestimmung und Mitwirkung soll auf grundsätz-
lich drei Wochen, die Eilfrist in dringenden Fällen auf grundsätzlich 
eine Woche festgesetzt werden. Die Verbindlichkeit dieser Fristen soll 
dabei für abweichende Verständigungen geöffnet werden; generell oder 
im Einzelfall sollen Dienststelle und Personalrat kürzere oder längere 
Fristen vereinbaren können.

– Vertrauensvolle Zusammenarbeit stärken
Der Inhalt der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Personalrat 
soll durch Verpflichtungen präzisiert werden, zu Anträgen des Perso-
nalrats zeitnah Stellung zu nehmen und ihn vom Unterlassen einer be-
reits zugestimmten Maßnahme zu unterrichten.

– Neue Beteiligungsrechte einräumen
Die Beteiligungsformen der vollen Mitbestimmung, der eingeschränkten 
Mitbestimmung, der Mitwirkung und der Anhörung sollen erhalten 
bleiben. Dabei soll es bei ausdrücklich eingeräumten Beteiligungsrech-
ten bleiben, die jedoch grundsätzlich in die stärkste rechtlich vertret-
bare Beteiligungsform gestellt werden sollen. Personalangelegenheiten 
sollen aufgrund ihrer Auswirkungen auf die Erfüllung der Amtsaufga-
ben grundsätzlich in die eingeschränkte Mitbestimmung gestellt und, 
soweit die Wirkungen für die Gesamtheit der Beschäftigten hinter den 
Individualinteressen Einzelner zurücktreten, davon abhängig gemacht 
werden, dass die Beschäftigen die Mitbestimmung beantragen. Außer-
dem sollen neue Beteiligungstatbestände eingeführt werden. In sonsti-
gen Angelegenheiten, insbesondere bei organisatorischen Maßnahmen, 
sollen – soweit soziale Auswirkungen auf die Gesamtheit der Beschäftig-
ten berührt sind – neue und erweiterte Beteiligungstatbestände vorgese-
hen werden. Entsprechend der typischen Tragweite der Beschäftigten-
betroffenheit sollen die neuen Tatbestände der Mitbestimmung oder Mit-
wirkung zugeordnet werden.

– Ausnahmecharakter des Evokationsrechts
An dem Recht, einen bindenden Beschluss der Einigungsstelle im Einzel-
fall aufgrund wesentlicher Beeinträchtigung der Regierungsverantwor-
tung aufheben zu können, sog. „Evokationsrecht“, soll aus Verfassungs-
gründen festgehalten werden. Die Zuständigkeit für die Ausübung des 
Evokationsrechts soll jedoch von der bisher aufhebungsbefugten obersten 
Dienstbehörde auf die Landesregierung, bei Gemeinden, Gemeindever-
bänden sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts auf das 
Hauptorgan übertragen werden.

Vorbemerkungen
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– Mehr Dienstvereinbarungen ermöglichen
Alle nicht auf Einzelpersonen bezogenen Beteiligungstatbestände sol-
len für den Abschluss von Dienstvereinbarungen geöffnet werden. Die 
Evokationskündigung soll durch ein allgemeines beidseitiges Kündi-
gungsrecht ersetzt werden. Die Nachwirkung soll in Fällen voller Mit-
bestimmung vereinbart werden können, wobei nur die nach Kündi-
gung zur Weitergeltung vereinbarten Regelungen unter Evokationsvor-
behalt bleiben sollen.

– Initiativrecht verbreitern
Das förmliche Initiativrecht des Personalrats soll grundsätzlich in allen 
Angelegenheiten, die seiner Mitbestimmung und Mitwirkung unterlie-
gen, ausgeübt werden können, ausgenommen höchstpersönliche Einzel-
maßnahmen ohne Auswirkungen auf die Gesamtheit der Beschäftigten. 
Das allgemeine Antragsrecht des Personalrats bleibt dadurch unberührt.

– Personalversammlungen als Ausspracheforum stärken
Personalversammlungen sollen grundsätzlich während der Arbeitszeit 
anberaumt werden. Rechte der Beschäftigten sollen gestärkt und Teil-
nahmerechte klargestellt werden.

– Zustimmungsverweigerungsgründe entfallen
Die Regelungen über die Verweigerung der Zustimmung des Personal-
rats in personellen Mitbestimmungs- und Mitwirkungsangelegenheiten 
sollen gestrichen werden. Die Zustimmung darf indes nicht willkürlich 
verweigert werden, sondern nur aus Gründen, die im Rahmen des Mit-
bestimmungsrechts liegen.

Vorbemerkungen
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Landespersonalvertretungsgesetz 
(LPVG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. März 2015 (GBl. S. 221), zu-
letzt geändert durch VO vom 11. Februar 2020 (GBl. S. 37)

TEIL 1    
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Allgemeiner Grundsatz
In den Verwaltungen und Betrieben des Landes, der Gemeinden und Gemein-

deverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen, sowie in den Ge-
richten des Landes werden Personalvertretungen gebildet.

Erläuterungen:

Diese einleitende Vorschrift grenzt den Geltungsbereich des LPVG ab und 
bestimmt dem Grundsatz nach, bei welchen Verwaltungen und Betrieben 
im Land Baden-Württemberg Personalvertretungen zu bilden sind. 

Die Anwendbarkeit des LPVG entscheidet sich dabei strikt nach der 
Rechtsform der Betriebe. Es ist somit unerheblich, ob der Betrieb öffentli-
che Aufgaben erfüllt oder nicht. Das bedeutet, in Betrieben, die ohne eige-
ne Rechtspersönlichkeit geführt werden (z. B. Eigenbetriebe der Gemein-
den) findet das LPVG Anwendung. Für Betriebe, die in privatrechtlicher 
Form (z. B. als Aktiengesellschaft oder GmbH) geführt werden, gilt das 
Betriebsverfassungsgesetz.

Kommt das LPVG grundsätzlich zur Anwendung, sind Ausnahmen und 
Einschränkungen des Anwendungsbereichs zu beachten.

§ 115 LPVG nimmt Religionsgemeinschaften sowie ihre karitativen und 
erzieherischen Einrichtungen vom Anwendungsbereich des LPVG aus. 
Den Religionsgemeinschaften bleibt die selbstständige Ordnung des Per-
sonalvertretungsrechts überlassen.

Das LPVG enthält weitere Ausnahmen in den §§ 95-112.
Nur die aufgrund dieses Gesetzes eingerichteten Personalvertretungen 

können ihre Aufgaben, Rechte und Pflichten aus dem LPVG ableiten. Die 
auf andere Art und Weise gebildeten Vertretungen von Beschäftigten, 
z. B. Lehrgangssprecher, Vertrauens- oder Kontaktpersonen bzw. Abord-

1

2

3

4



26

LPVG § 2 Aufgaben

nungen, haben keinen Platz im Rahmen des LPVG. Auch auf die jetzt ge-
setzlich normierten Arbeitsgemeinschaften von Personalräten wurden 
nur Zuständigkeiten außerhalb der förmlichen Beteiligungsrechte der 
Personalvertretungen übertragen (vgl. §§ 56, 57 LPVG).

§ 2 Aufgaben  der Dienststelle, der Personalvertretung,  
der Gewerkschaften und der Arbeitgebervereinigungen

(1) Dienststelle und Personalvertretung arbeiten unter Beachtung der Gesetze 
und Tarifverträge partnerschaftlich, vertrauensvoll und im Zusammenwirken 
mit den in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgeberver-
einigungen zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle 
obliegenden Aufgaben zusammen.

(2) Zur Wahrnehmung der in diesem Gesetz genannten Aufgaben und Befug-
nisse der in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften ist deren Beauftragten 
nach Unterrichtung der Dienststelle Zugang zu der Dienststelle zu gewähren, 
soweit dem nicht unumgängliche Notwendigkeiten des Dienstablaufs, zwingen-
de Sicherheitsvorschriften oder der Schutz von Dienstgeheimnissen entgegen-
stehen.

(3) Die Aufgaben der Gewerkschaften und der Vereinigungen der Arbeitgeber, 
insbesondere die Wahrnehmung der Interessen ihrer Mitglieder, werden durch 
dieses Gesetz nicht berührt.

Erläuterungen:

Das Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit (Abs. 1) zwischen Dienst-
stelle und Personalvertretung ist einer der wichtigsten Grundsätze und prägt 
das gesamte Verhältnis der Parteien. Dieser Grundsatz ist nicht nur bei der 
Auslegung der im Personalvertretungsrecht konkret normierten Verhaltens-
vorschriften und Beteiligungsbefugnisse zu beachten, sondern enthält ein 
allgemeines Verhaltensgebot für Dienstellenleitung und Personalrat (BVerwG 
vom 08.08.2012  – 6 PB 8.12, PersV 2012, 472). Sie ist Generalklausel, die 
Dienststellenleitung und Personalvertreter bei ihrer gesamten personalver-
tretungsrechtlichen Tätigkeit bindet (BVerwG vom 24.10.1969, BVerwGE 34, 
143). Wegen seiner fundamentalen Bedeutung wurde diese Vorschrift daher 
im Änderungsgesetz 1975 in den Allgemeinen Teil des LPVG übernommen 
und vom Gesetzgeber als für alle Beteiligte verbindlich an den Anfang des 
Gesetzes gestellt. 

Diese Verpflichtung zur gesetzmäßigen Normerfüllung durch beide Part-
ner nach Treu und Glauben verbietet es sowohl der Dienststellenleitung 
wie dem Personalrat, die gesetzliche Beteiligung zu schmälern bzw. einzu-
engen oder aus dem Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit und 
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ihrer Zielsetzung ein dem gesamten Personalvertretungsgesetz vorange-
stelltes Opportunitätsprinzip abzuleiten. Gleichzeitig ist diese Vorschrift 
verfassungsrechtliche Rechtfertigung der Teilhabe des Personalrats an der 
Entscheidungsgewalt der Exekutive (soweit nicht eingeschränkt durch 
Letztentscheidung der Verwaltung – vgl. Kommentierung zu § 78 LPVG ).

Konkretisiert und unterstützt wird die Pflicht zur Zusammenarbeit 
z. B. durch das Gebot, über strittige Fragen mit dem ernsten Willen zur 
Einigung zu verhandeln (§ 68 Abs. 1 LPVG) und Außenstehende erst an-
zurufen, wenn eine Einigung in der Dienststelle nicht erzielt worden ist. 
Weitere Konkretisierungen ergeben sich aus § 69 Abs. 1 LPVG (Objektivi-
tät und Neutralität der Amtsführung, Verbot parteipolitischer Betätigung 
in der Dienststelle) und § 71 LPVG (rechtzeitige und umfassende Unter-
richtung, Vorlage erforderlicher Unterlagen).

Der Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit ist nicht nur bei 
der Auslegung der im Personalvertretungsrecht konkretisierten, normier-
ten Verhaltensvorschriften und Beteiligungsbefugnisse zu beachten, son-
dern enthält ein allgemeines Verhaltensgebot für beide Seiten. Ausfluss 
dessen ist u. a. das für den Dienststellenleiter geltende Behinderungsver-
bot des § 6 LPVG; es soll gemäß diesem die Dienststellenverfassung be-
herrschenden Grundsatz sichergestellt werden, dass jede Seite es der an-
deren ermöglicht, die ihr obliegenden Aufgaben zu erfüllen, und etwaige 
Meinungsverschiedenheiten in den vom Gesetz vorgeschriebenen Formen 
bereinigt werden (BVerwG vom 01.04.1986, Dok.Ber. B 1986, 183).

Die Vorschrift will den Dialog und den persönlichen Kontakt zwischen 
Dienststellenleitung und Personalvertretung (VGH BW vom 06.09.1988 – 
15S 2018/87), ohne den eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nur unvoll-
ständig möglich ist. Durch die beidseitig zu beachtende Schweigepflicht 
(§ 7 LPVG) wird ein solches Verfahren insgesamt erleichtert.

Leiter der Dienststelle ist der für den gesamten Dienstbetrieb einschließ-
lich der Anordnung und Durchsetzung von Personalmaßnahmen verant-
wortlich leitende Beschäftigte einer einzelnen Dienststelle.

In diesem Zusammenhang ist der Hinweis wichtig, dass über die ge-
setzliche Festlegung der Beteiligungsfälle hinaus die Generalklausel des 
§ 2 Abs. 1 LPVG in erster Linie die Form, d. h. die Art und Weise der Zu-
sammenarbeit, kennzeichnen soll (BVerwG vom 06.12.1978, BVerwGE 57, 
151). Gegenseitiges Vertrauen und gegenseitige Offenheit sind unerläss-
liche Voraussetzungen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit (BVerwG 
vom 26.02.1960, BVerwGE 10, 196, und vom 19.09.1984, PersV 1985, 112).

Die Personalvertretung ist durchaus berechtigt, die Interessen der Be-
schäftigten gegenüber dem Dienststellenleiter prononciert und mit Nach-
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druck zu vertreten. Die Interessen der einen Seite dürfen jedoch nicht in 
verletzender Weise, insbesondere unter Gebrauch beleidigender Äußerun-
gen, vertreten werden (BVerwG vom 19.09.1984, PersV 1985, 112). Nach 
einem Urteil des VG Ansbach vom 19.05.1988 jedenfalls „gehört Kritik zum 
Wesen des Verhältnisses zwischen Personalrat und Dienstvorgesetzten“.

Die Formulierung „Dienststelle und Personalvertretung arbeiten – ver-
trauensvoll – zusammen“ ist insoweit nicht glücklich bzw. missverständ-
lich, als der Eindruck erweckt werden könnte, es werde die betriebliche 
Wirklichkeit beschrieben. Tatsache ist, dass es sich um ein Gebot des 
 Gesetzgebers handelt, weil auch die Zusammenarbeitspflicht nicht den 
Grundsatz aufhebt, dass der Personalrat die Interessen der von ihm reprä-
sentierten Beschäftigten im Rahmen der ihm gegebenen gesetzlichen 
Möglichkeiten mit Nachdruck vertritt. Er darf dabei allerdings nicht die 
der Dienststelle obliegenden Aufgaben außer Betracht lassen. Personalrat 
und Dienststellenleiter stehen sich als grundsätzlich gleichberechtigte 
Partner gegenüber. Dazu muss dem Personalrat die erforderliche Stellung 
eingeräumt werden. Der Gesetzgeber hat das Gebot der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit ausdrücklich um den Aspekt der „Partnerschaft“ zwi-
schen Dienststelle und Personalvertretung ergänzt. Hieraus lässt sich 
eine Verpflichtung der Dienststelle, für eine möglichst frühzeitige und 
umfassende Unterrichtung und Hinzuziehung des Personalrats bei mög-
lichst allen Entscheidungen, die Auswirkungen auf die Beschäftigten ha-
ben (haben können), ableiten.

Der Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit verpflichtet also 
auch die Dienststelle, den Personalrat selbst außerhalb der förmlichen 
Beteiligungsrechte einzuschalten, z. B. durch Übersendung von Vorgän-
gen oder Hinzuziehung zu Besprechungen nicht nur innerhalb der förm-
lichen Beteiligungsrechte.

Die Zusammenarbeit hat unter Beachtung der Gesetze (Art. 20 Abs. 3 
GG) und Tarifverträge zu erfolgen, d. h., dass im Rahmen der Rechtsord-
nung die Kompetenz der Personalvertretung und des Dienststellenleiters 
ihre Grenzen findet. Gesetz ist jede Rechtsnorm im materiellen Sinn, auch 
Rechtsverordnungen, ebenso haushaltsrechtliche Vorschriften. Soweit 
die Personalverfassung Beamtenfragen zum Gegenstand hat, ist sie durch 
die unbeschränkt geltenden Beamtengesetze des Bundes und der Länder 
gebunden. Zu beachten ist hierbei auch § 89 LBG, wo ein besonderer Be-
teiligungsfall für die Gewerkschaften geregelt ist. Diese Vorschrift regelt 
die Beteiligung der Gewerkschaften bei der Vorbereitung allgemeiner be-
amtenrechtlicher Regelungen. In diesen Fällen werden die Personalver-
tretungen nicht beteiligt (vgl. § 90 LPVG). Hier ist aber für die ARGE-HPR 
auf § 57 Abs. 5 LPVG hinzuweisen.
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Ziel der Zusammenarbeit ist das Wohl der Beschäftigten und die Er-
füllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben. Hierzu Simianer, ehe-
mals Richter am VGH BW, sinngemäß: Einerseits sollen Dienststelle und 
Personalrat Partner sein, andererseits stehen sich deren Aufgaben und 
Ziele diametral gegenüber, wobei in letzter Konsequenz sogar noch Eini-
gung zu erzielen ist – bei Wahrung der gegensätzlichen Aufgaben eine Art 
Drahtseilakt. Trotzdem habe dies zu funktionieren, müssten beide als 
Partner verpflichtend zusammenarbeiten.

Zu beachten ist ferner die erweiterte Zusammenarbeitspflicht des Per-
sonalrats mit den in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften. Der 
Begriff der „Gewerkschaft“ in den Personalvertretungsgesetzen ist dem 
Arbeitsrecht entnommen. Allerdings umfasst er nicht nur die tariffähi-
gen Arbeitnehmervereinigungen, sondern darüber hinaus auch die Be-
rufsorganisationen der Beamten (so Battis/Ilbertz).

Abs.  1 regelt nicht das Verhältnis zwischen Personalrat und den Be-
schäftigten und auch nicht das Verhältnis der Beschäftigten untereinander 
(BVerwG vom 24.10.1969, BVerwGE 34, 143). In Abs. 2 ist klargestellt, dass 
Gewerkschaftsbeauftragte nach Unterrichtung der Dienststelle grundsätz-
lich ungehinderten Zugang zu den Dienststellen haben, soweit sie Aufga-
ben und Befugnisse nach diesem Gesetz wahrnehmen (siehe hierzu §§ 2 
Abs. 1, 13 Abs. 4, 21, 24, 32 Abs. 3, 37 Abs. 1 Satz 2, 50 Abs. 3 und 53 Abs. 4 
LPVG).

Für Personalvertreter war bislang ein sog. Betretungs- oder Zutritts-
recht zur Dienststelle (zu den einzelnen Dienststellenteilen) bzw. das Ver-
fahren hierzu oft umstritten. Dies führte letztlich sogar zu einer Entschei-
dung des BVerwG vom 09.03.1990 (PersV 1990, 315). Inzwischen hat der 
Gesetzgeber nun unter Berücksichtigung der Rechtsprechung in §  71 
Abs. 6 LPVG ein Begehungsrecht für den Vorsitzenden des Personalrats 
oder ein von ihm beauftragtes Mitglied normiert. Ähnliches gilt hinsicht-
lich der Jugend- und Auszubildendenvertretung im Rahmen dortiger Auf-
gaben (§ 63 Abs. 6 LPVG), allerdings mit der Einschränkung, den Perso-
nalrat wegen dessen Gesamtverantwortung für alle Beschäftigten gegen-
über der Dienststelle zuvor zu unterrichten.

Abs. 3 enthält eine programmatische Grundsatzerklärung. Sie bedeutet, 
dass Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen einerseits und Per-
sonalvertretungen andererseits voneinander unabhängig sind (vgl. dazu 
auch § 68 Abs. 2 Satz 3 und § 69 LPVG). Gleichzeitig ist die Vereinigungs-
freiheit (und zwar sowohl das positive Koalitionsrecht, sich zusammen-
zuschließen, wie auch die negative Koalitionsfreiheit, dass kein Zwang 
zu einem Zusammenschluss oder Beitritt zu einem Verband ausgeübt 
werden darf) durch Art. 9 Abs. 3 GG geschützt.
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Die Koalitionen/Gewerkschaften haben daher – unabhängig von Abs. 2 – 
das Recht auf Information der Beschäftigten, Mitgliederwerbung, Wahl-
werbung, auch in der Dienststelle und während der Dienststunden (soweit 
erforderlich und nach räumlichen Verhältnissen der Dienststelle zumutbar 
durch angemessene Mitbenutzung einer den Koalitionen oder der Personal-
vertretung zur Verfügung gestellten Anschlagtafel), Mitwirkung bei den 
Personalvertretungswahlen und Wahrnehmung der Interessen ihrer Mit-
glieder innerhalb und außerhalb der Dienststellen. Diese Rechte werden re-
gelmäßig durch bei ihnen organisierte Beschäftigte der Dienststelle wahr-
genommen (BVerwG vom 27.04.1979, PersV 1980, 19; BVerfG vom 17.02.1981, 
BVerfGE 57, 220/245 ff.).

Nach § 69 Abs. 2 LPVG gelten das Gebot der Objektivität und Neutralität 
(§ 69 Abs. 1 Satz 2 LPVG) und das Verbot der parteipolitischen Betätigung 
(§ 69 Abs. 1 Satz 3 LPVG) auch hinsichtlich der gewerkschaftlichen Be-
tätigung in der Dienststelle für alle Personen, die Aufgaben nach diesem 
Gesetz wahrnehmen. Gleiches gilt für Dienststellenleiter und Personalrat 
wie auch für die einzelnen Personalratsmitglieder. Es dient der Wahrung 
des Friedens in der Dienststelle und der Erhaltung des Vertrauens der Be-
schäftigten in die Neutralität und Objektivität und verstößt nicht gegen 
das Grundgesetz (BVerfG vom 28.04.1976, BVerfGE 42, 133).

Nicht verboten ist aber die schlichte politische Meinungsäußerung des 
Dienststellenleiters und der Personalratsmitglieder, wenn damit nicht 
eine politische Agitation oder Propaganda verbunden ist. Im Übrigen gilt 
für beide das Gebot der Zurückhaltung bei parteipolitischer Betätigung. 
Ähnliches gilt hinsichtlich der gewerkschaftlichen Betätigung. Es ist an-
erkannt, dass sich personalvertretungsrechtliches Mandat und gewerk-
schaftliche Betätigung in der Dienststelle nicht ausschließen (BVerwG 
vom 01.10.1965 – VII 1.65). Denn zu der den Koalitionen und ihren Mit-
gliedern nach Art.  9 Abs.  3 GG verfassungsrechtlich gewährleisteten 
 Betätigung gehört z. B. auch die Werbung neuer Mitglieder (BVerfG vom 
26.05.1970 – 2 BvR 664/65). Diese darf jedoch nicht schrankenlos sein. 
Eine Verletzung liegt z.  B. dann vor, wenn nachhaltig und hartnäckig 
bzw. aggressiv oder unter Ausübung von Druck geworben wird.

Im Rahmen dieses Themas ist wichtig zu wissen, dass die gesetzlich ge-
regelte und besondere Stellung der Personalratsmitglieder es nicht aus-
schließt, dass personalvertretungsrechtliche Pflichtverstöße zugleich Dis-
ziplinarvergehen i. S. des Beamtenrechts sein können.

Beispiel:

Streikaufruf einer seit Jahren in der Dienststelle bekannten, freigestellten 
stellvertretenden Personalratsvorsitzenden. Das Bundesverwaltungsge-
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richt kam in seiner Entscheidung vom 16.03.1994 – 1 D 65.91 – zu der Fest-
stellung, dass die während des Arbeitskampfes für ihre Gewerkschaft ex-
poniert auftretende und die Autorität ihres Personalratsamtes einsetzen-
de, freigestellte Beamtin in einer objektiv festzustellenden Doppelrolle 
gegen grundlegende personalvertretungs- und zugleich beamtenrechtli-
che Pflichten verstoßen habe. Zwar lassen sich aus der Zugehörigkeit eines 
Beamten zum Personalrat allein keine besonderen Dienstpflichten herlei-
ten (BVerwG vom 11.09.1984 – 1 D 38.84 –), dies bedeutet jedoch nicht, dass 
es unzulässig wäre, Verstöße gegen ausdrücklich gesetzlich normierte Ge- 
und Verbote zugleich als Verletzung der Pflicht zu achtungs- und vertrau-
enswürdigem Verhalten i. S. des Beamtenrechts zu werten.

Weitere grundsätzliche Ausführungen zum Thema Koalitionsfreiheit und 
Interessenwahrnehmung der Gewerkschaften, zur Solidaritätspflicht/
Verbandsdisziplin ihrer Mitglieder, zum Thema Wahlkampf und Wahl-
werbung usw. (siehe Erl. zu § 20 LPVG – Freiheit der Wahl).

§ 3 Ausschluss abweichender Regelungen
Durch Tarifvertrag oder Dienstvereinbarung kann das Personalvertretungs-

recht nicht abweichend von diesem Gesetz geregelt werden.

Erläuterungen:

Die Neufassung dieser Vorschrift stellt durch die Ergänzung um den Ab-
weichungsausschluss aufgrund von Dienstvereinbarungen klar, dass von 
den gesetzlichen Vorschriften selbst im Einvernehmen zwischen Dienst-
stelle und Personalrat nicht abgewichen werden darf, soweit dies nicht 
ausdrücklich zugelassen ist. Dies war bereits geltendes Recht. Nachdem 
jedoch der Anwendungsbereich für Dienstvereinbarungen gegenüber dem 
bisherigen restriktiven Zulässigkeitskatalog erweitert wurde, war diese 
Klarstellung angezeigt.

§ 4 Beschäftigte, Gruppen
(1) 1Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, die

1. weisungsgebunden in die Arbeitsorganisation der Dienststelle eingegliedert 
und innerhalb dieser tätig sind oder arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne 
von § 12 a des Tarifvertragsgesetzes sind,

2. sich in der Ausbildung für eine Beamtenlaufbahn oder in sonstiger beruflicher 
Ausbildung befinden,

unabhängig davon, ob sie in einem Dienst-, Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis 
mit einer juristischen Person nach § 1 stehen. 2Beschäftigte sind auch Personen, 
die unter Fortsetzung eines bestehenden unmittelbaren Dienst- oder Arbeitsver-

21

1



32

LPVG § 4 Beschäftigte, Gruppen

hältnisses zur Dienststelle nach beamtenrechtlichen oder tariflichen Vorschriften 
zu einer anderen Stelle abgeordnet oder dieser zugewiesen sind oder dort ihre 
geschuldete Arbeitsleistung erbringen.

(2) Als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht
1. Personen in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis,
2. Richter sowie Staatsanwälte, es sei denn

a) die Richter auf Lebenszeit oder Staatsanwälte auf Lebenszeit sind an eine 
andere Dienststelle als ein Gericht oder eine Staatsanwaltschaft abgeordnet,

b) die Richter auf Probe oder die Richter kraft Auftrags sind einer anderen 
Dienststelle als einem Gericht oder einer Staatsanwaltschaft zur Verwen-
dung zugewiesen,

3. Personen, die ehrenamtlich tätig sind, es sei denn, sie stehen in einem Ehren-
beamtenverhältnis,

4. Personen, die vorwiegend zu ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung oder Er-
ziehung beschäftigt werden,

5. Personen, die in der Dienststelle auf der Grundlage von Werk-, Werklieferungs- 
oder Geschäftsbesorgungsverträgen tätig sind; Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bleibt 
unberührt.

(3) 1Unter den Beschäftigten bilden die Beamten im Sinne der Beamtengesetze 
eine Gruppe. 2Als Beamte im Sinne dieses Gesetzes gelten auch Personen, die sich, 
ohne in ein Beamtenverhältnis berufen zu sein, in der Ausbildung für eine Beam-
tenlaufbahn in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis befinden oder 
als Richter oder Staatsanwälte nach Absatz 2 Nummer 2 verwendet werden.

(4) 1Die übrigen Beschäftigten bilden die Gruppe der Arbeitnehmer. 2Die die-
ser Gruppe angehörenden Beschäftigten gelten als Arbeitnehmer im Sinne die-
ses Gesetzes.

Erläuterungen:

Während § 1 LPVG den sachlichen und unmittelbar auch den räumlichen 
Geltungsbereich dieses Gesetzes festlegt, bestimmt § 4 LPVG den persön-
lichen Geltungsbereich. Die in Abs. 1 und 2 enthaltenen Regelungen legen 
den Kreis der Beschäftigten fest, auf die das Gesetz anzuwenden ist. Wer 
Beamter oder Arbeitnehmer ist, ergibt sich aus Abs. 3 und 4.

Der Beschäftigtenbegriff nach Abs. 1 umfasst alle Personen, die in der 
Dienststelle tatsächlich beschäftigt sind oder ausgebildet werden. Grund-
sätzlich sind alle Personen, die weisungsabhängig von der Dienststellen-
leitung in der Dienststelle arbeiten, ohne Rücksicht auf die Art des Be-
schäftigungsverhältnisses Beschäftigte. Sie können damit den Personalrat 
mitwählen und werden von der Vertretung durch den Personalrat erfasst. 
Mit dem Weisungs- oder Direktionsrecht der Dienststelle korrespondieren 
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Fürsorge- und Schutzpflichten, beispielsweise im Bereich des Arbeits-
schutzes, deren Einhaltung der Personalrat zu überwachen hat. Damit ist 
gerechtfertigt, den Beschäftigtenbegriff umfassender als bisher zu bestim-
men. Außerdem wird mit dem erweiterten Beschäftigtenbegriff die Vielfalt 
heutiger Beschäftigungsverhältnisse erfasst. Es ist weniger die Art der 
rechtlichen Bindung an die Dienststelle als vielmehr die tatsächliche Ein-
gliederung in die Dienststelle entscheidend.

Grundsätzlich ist auch der Leiter der Dienststelle, obwohl Partner der Per-
sonalvertretung, Beschäftigter i. S. des § 4 LPVG (BVerwG vom 07.03.1984, 
PersV 1986, 157), sofern er nicht Minister oder politischer Staatssekretär ist. 
Diese Auffassung wird bestätigt durch die Regelung des § 9 Abs. 2 Nr. 2 
LPVG, der ausdrücklich u. a. auch den Dienststellenleiter und seinen stän-
digen Vertreter von den wählbaren Beschäftigten ausschließt, sowie durch 
die Regelung des § 75 Abs. 6 Nr. 1a LPVG, in der bei den besonderen Grup-
pen von Beschäftigten auch Dienststellenleiter genannt sind. Danach ist – 
nicht nur im sog. Umkehrschluss – auch der Dienststellenleiter als Beschäf-
tigter i. S. des § 4 LPVG wahlberechtigt.

In Fortsetzung dieser Betrachtung ist es – jedenfalls rechtlich – nicht 
ausgeschlossen, dass ein Dienststellenleiter außerhalb seines Entschei-
dungsbereichs für die Personalratswahl einer Stufenvertretung (Bezirks- 
bzw. Hauptpersonalrat) kandidiert und gewählt werden kann. Allerdings 
sind hierbei die Einschränkungen nach § 55 Abs. 3 Nr. 2 LPVG zu beach-
ten (vgl. Rdnr. 7 zu § 55 LPVG).

Die Gesamtzahl der Beschäftigten und die daraus grundsätzlich abzu-
leitende Zahl der Wahlberechtigten einer Dienststelle (§ 8 LPVG) spielt 
eine wesentliche Rolle für die
– Personalratsfähigkeit einer Dienststelle (§ 10 Abs. 1 LPVG),
– Bemessung der Zahl der zu wählenden Personalratsmitglieder (vgl. § 10 

Abs. 3 und 4, § 54 Abs. 2 und § 55 Abs. 2 LPVG).
Rentner und Ruhestandsbeamte (Pensionäre) sind aus dem Dienst end-
gültig ausgeschieden. Sie können daher auch nicht mehr vom Personalrat 
vertreten werden, es sei denn, dass sie sich nach ihrer Zurruhesetzung in 
welcher Form auch immer weiterbeschäftigen lassen. Beamte oder Arbeit-
nehmer, die Altersteilzeit im Blockmodell ausüben und sich am Wahltag 
in der Freistellung befinden, zählen zu den Beschäftigten, sind aber nicht 
wahlberechtigt (vgl. § 8 Abs. 1 Nr. 4 LPVG). Nicht wahlberechtigt sind Be-
schäftigte, die am Wahltag bereits seit mehr als zwölf Monaten aufgrund 
des Bezugs einer Erwerbsminderungsrente auf Zeit in einem ruhendem 
Arbeitsverhältnis stehen (VGH BW vom 25.08.2016 - PL 15 S 152/15).
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Vom Beschäftigtenbegriff nach Abs. 1 werden danach insbesondere er-
fasst:
– Personen im Sinne von § 12 a des Tarifvertragsgesetzes, weil sie bei Er-

füllung ihres Vertrags arbeitnehmerähnlich in der Dienststelle einge-
setzt werden,

– Personen in Leiharbeitsverhältnissen nach dem Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz und Personen, die aufgrund eines Gestellungsvertrages in 
der Dienststelle tätig sind oder ausgebildet werden,

– Personen, die im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in der 
Dienststelle eingesetzt werden,

-  Personen, die unter Fortsetzung eines bestehenden unmittelbaren Dienst- 
oder Arbeitsverhältnisses zur Dienststelle nach beamtenrechtlichen oder 
tarifrechtlichen Regelungen einem Dritten im Wege der Personalgestellung 
überlassen werden (VGH BW, Beschluss vom 04.03.2016 – PL 15 S 408/15, 
VGH BW, Beschluss vom 25.08.2016 – PL 15 S 152/15),

– Erwerbsfähige Arbeitsuchende, die in der Dienststelle eine Arbeitsgele-
genheit nach § 16 d des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) wahr-
nehmen (sogenannte 1-Euro-Jobs),

– geringfügig Beschäftigte, Vertretungen, Aushilfen, Praktikanten, Vo-
lontäre,

– Telearbeiter, das heißt Personen, die gelegentlich oder regelmäßig ihre 
Tätigkeit außerhalb der Dienststelle ausüben,

– Ehrenbeamte nach § 91 des Landesbeamtengesetzes und der zugrunde 
liegenden Rechtsvorschriften wie z. B. ehrenamtliche Bürgermeister, 
ehrenamtliche Amtsverweser und ehrenamtliche Ortsvorsteher,

– Personen, die einen Bundesfreiwilligendienst leisten oder ein freiwil-
liges soziales oder ökologisches Jahr nach dem Gesetz zur Förderung 
von Jugendfreiwilligendiensten absolvieren.

(vgl. Begründung zum Gesetzentwurf 2013, LT-Ds. 15/4233).
Nicht zum Kreis der Beschäftigten gehören nach Abs. 2:
– Personen in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis, z. B. Minis-

ter und politische Staatssekretäre,
– Richter und Staatsanwälte, außer in Fällen einer Verwendung in Verwal-

tungsbehörden und Ähnlichem außerhalb von Gerichten und Staatsan-
waltschaften,

– ehrenamtlich Tätige, mit Ausnahme von Ehrenbeamten,
– Personen, die überwiegend zu ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung oder 

Erziehung beschäftigt werden,
– Personen, die aufgrund eines Werk-, Werklieferungs- oder Geschäftsbe-

sorgungsvertrages in den Räumlichkeiten der oder für die Dienststelle 
arbeiten, z. B. Mitarbeiter des Kantinenpächters, Angehörige einer ex-

6
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ternen Reinigungsfirma, denn sie unterliegen dem Direktionsrecht des 
Unternehmens, welches in der Dienststelle die vertraglich vereinbarte 
Leistung erbringt, nicht aber unmittelbaren Weisungen der Dienststelle. 
Gleiches gilt etwa für selbstständige Handwerker, die Aufträge für die 
Dienststelle erledigen. Nicht erfasst werden von den Ausnahmen aber die 
arbeitnehmerähnlich Beschäftigten nach § 12 a des Tarifvertragsgeset-
zes, die ausdrücklich (Abs. 1) als Beschäftigte gelten. Es handelt sich hier-
bei um eine abschließende Aufzählung. Im Zweifel sind daher Personen, 
die nicht den Fallgruppen des Abs. 2 zugeordnet werden können, als Be-
schäftigte anzusehen. Die Frage, ob z. B. die Angehörigen des Freiwilli-
gen Polizeidienstes i. S. des Gesetzes über den Freiwilligen Polizeidienst 
als Beschäftigte i. S. des § 4 LPVG zu betrachten sind, beantwortete das 
Innenministerium wie folgt: „Die Angehörigen des freiwilligen Polizei-
dienstes sind ,Freiwillige‘, sie sind keine ,Polizeibeamte‘ (hierzu § 1 Ab-
satz 2 Satz 2 des Gesetzes über den Freiwilligen Polizeidienst – FPolDG), 
sie sind auch keine ,Ehrenbeamte‘ im Sinne der Beamtengesetze, denn sie 
werden nicht in ein Ehrenbeamtenverhältnis ,berufen‘. Sie befinden sich 
in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis eigener Art. 
Bei ihnen, wie auch bei anderen Freiwilligendiensten, entscheidet die 
tatsächliche Eingliederung in die Dienststelle über die Beschäftigten-
eigenschaft. Da die Angehörigen des freiwilligen Polizeidienstes nach 
ihrer Aufrufung zur Dienstleistung uneingeschränkt den Weisungen der 
Einsatzleitung unterliegen und der dienstlichen Organisation abhängig 
unterstellt sind, die Leitung andererseits auch Schutz- und Fürsorge-
pflichten für sie hat, ist der Beschäftigtenbegriff, wie er insbesondere 
auch durch Grundsätze der Rechtsprechung aufgestellt ist, erfüllt.“

§ 5 Dienststellen
(1) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die einzelnen Behörden, Stellen 

und Betriebe der in § 1 genannten juristischen Personen sowie die Gerichte, die 
Hochschulen, das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und die Schulen, so-
weit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(2) Eigenbetriebe mit in der Regel nicht mehr als 50 Beschäftigten gelten nicht als 
Dienststelle im Sinne von Absatz 1; ihre Beschäftigten gelten als Beschäftigte der 
Verwaltungsbehörde der Gemeinde oder des Gemeindeverbands.

(3) 1Außenstellen, Nebenstellen und Teile einer Dienststelle nach Absatz 1 oder 
einer nach Absatz 4 zusammengefassten Dienststelle können auf Antrag der 
Mehrheit der betroffenen wahlberechtigten Beschäftigten oder von Amts wegen 
vom Leiter der Hauptdienststelle oder der zusammengefassten Dienststelle unter 
Berücksichtigung dienstlicher Belange und der Belange der Beschäftigten zu einer 
selbstständigen Dienststelle im Sinne dieses Gesetzes erklärt oder zu einer solchen 
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zusammengefasst werden. 2Der Personalrat ist vor der Entscheidung anzuhören. 
3Für die Aufhebung der Verselbstständigung gilt Satz 1 entsprechend. 4Vor der 
Aufhebung sind der Personalrat der Dienststelle nach Satz 1, der Personalrat der 
Hauptdienststelle und der Gesamtpersonalrat anzuhören. 5Die Verselbstständi-
gung und ihre Aufhebung sind jeweils ab der folgenden Wahl wirksam.

(4) 1Mehrere Dienststellen eines Verwaltungszweigs können von der obersten 
Dienstbehörde zu einer Dienststelle im Sinne dieses Gesetzes zusammengefasst 
werden, wenn die Mehrheit ihrer wahlberechtigten Beschäftigten in geheimen 
Abstimmungen zustimmt. 2Für die Aufhebung gilt Satz 1 mit der Maßgabe ent-
sprechend, dass es nur der Zustimmung der Mehrheit der wahlberechtigten Be-
schäftigten der Dienststellenteile bedarf, die aus dem Zusammenschluss aus-
scheiden wollen oder sollen; eine Verselbstständigung nach Absatz 3 Satz 1 gilt 
dadurch ebenfalls als aufgehoben. 3Die Zusammenfassung und ihre Aufhebung 
sind jeweils ab der folgenden Wahl wirksam.

(5) 1Bei gemeinsamen Dienststellen verschiedener juristischer Personen gelten 
die Beschäftigten jeder juristischen Person als Beschäftigte einer besonderen 
Dienststelle. 2Das Landratsamt gilt als einheitliche Dienststelle.

Erläuterungen:

§ 10 Abs. 1 LPVG bestimmt als Organisationseinheit die Dienststelle, bei 
der ein Personalrat zu bilden ist.

Dienststellen i. S. des LPVG sind räumlich-organisatorische Einheiten, 
die einen selbstständigen Aufgabenbereich haben und innerhalb der Ver-
waltungsorganisation verselbstständigt sind. Hierbei kommt es nicht da-
rauf an, ob sie nun als Behörde hoheitliche Aufgaben wahrnimmt oder als 
Verwaltungsstelle Verwaltungsaufgaben durchführt, oder ob sie als Be-
trieb sonstige arbeitstechnische Aufgaben für die Allgemeinheit erfüllt. 
Fehlt dem Leiter die für die verantwortliche Zusammenarbeit mit dem 
Personalrat (§  2 Abs.  1 LPVG) erforderliche Entscheidungs- und Hand-
lungskompetenz, dann ist sie nicht ausreichend verselbstständigt, auch 
wenn sie räumlich und von der Aufgabenstellung her von anderen Ver-
waltungseinrichtungen des gleichen Verwaltungsträgers abgetrennt sind 
(BVerwG vom 13.08.1986, PersR 1987, 20).

Ausschlaggebend für den Begriff der Dienststelle ist nicht, ob sie Verwal-
tungsaufgaben wahrnimmt, sondern vielmehr, dass sie einen selbstständi-
gen organisatorischen Aufgabenbereich hat und innerhalb der Verwaltungs-
organisation in dem in der öffentlichen Verwaltung möglichen Umfang 
verselbstständigt ist und dem Leiter der Einrichtung eine mit deren organi-
satorischer Verselbstständigung verbundene Regelungskompetenz im per-
sonellen, sachlichen oder sozialen Bereich zukommt, die Grundlage für das 

1

2
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in § 2 LPVG geforderte vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammen-
wirken zwischen Dienststelle und Personalvertretung ist.

 Aus systematischen Gründen wurde das Karlsruher Institut für Tech-
nologie (KIT) in die Definition der Dienststelle mit aufgenommen, wel-
ches nicht von dem herkömmlichen Hochschulbegriff erfasst wird, weil 
es auch Forschungseinrichtung ist. Die Regelung steht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit § 101 LPVG, der besondere Vorschriften für das KIT 
enthält. Gemäß § 10 Abs. 3 Universitätsklinikagesetz stellen die Universi-
tätsklinika in Baden-Württemberg jeweils eine einheitliche Dienststelle 
gem. dem LPVG dar (VGH BW vom 04.03.2016 – PL 15 S 408/15). 

Eigenbetriebe (mit in der Regel mehr als 50 Beschäftigten) sind nach 
Abs. 2 grundsätzlich selbstständige personalvertretungsrechtliche Dienst-
stellen mit eigenem Personalrat. Eine Zusammenfassung von Eigenbetrieb 
und Verwaltung ist nur über § 5 Abs. 4 LPVG möglich. Eigenbetriebe mit in 
der Regel nicht mehr als 50 Beschäftigten gelten im Interesse einer effekti-
ven Personalvertretung nicht als Dienststelle im Sinne von Abs. 1, ihre Be-
schäftigten gelten als Beschäftigte der Gemeinde oder des Gemeindever-
bands. Damit will der Gesetzgeber einen Beitrag zur Entbürokratisierung 
leisten und insbesondere bei Gemeinden mit kleinen Eigenbetrieben einer 
„Zersplitterung“ von Personalräten entgegenwirken. Unbenommen bleibt 
es, nach § 5 Abs. 3 LPVG Eigenbetriebe durch Entscheidung des Dienststel-
lenleiters (auf Antrag der Beschäftigten oder von Amts wegen) zu verselbst-
ständigen. Diese Regelung kehrt das Regel-Ausnahme-Verhältnis um (vgl. 
Begründung zum Gesetzentwurf 2013, LT-Ds. 15/4233).

Ein Antrag der Beschäftigten an den Dienststellenleiter setzt einen 
mehrheitlich gefassten Beschluss voraus. Die früher für Verselbstständi-
gungen erforderliche Vorabstimmung nach § 4 der LPVGWO zum LPVG 
ist nicht mehr erforderlich. Verfahrensvorschriften für die Beschlussfas-
sung bestehen demnach nicht mehr; sie kann daher unter Beachtung de-
mokratischer Grundsätze auch formlos (z. B. in einer Personalversamm-
lung) herbeigeführt werden. Die Entscheidung über eine Verselbstständi-
gung obliegt – wie bereits ausgeführt – dem Leiter der Hauptdienststelle. 
Vor seiner Entscheidung hat der Leiter der Hauptdienststelle Anhörungen 
der beteiligten Personalräte nach Abs.  2 durchzuführen. Die Entschei-
dung muss unter Berücksichtigung „dienstlicher Belange“ erfolgen. Eine 
Entscheidung gegen den erklärten Willen der Beschäftigten wäre sicher 
problematisch. Eine Entscheidung zur Verselbstständigung führt dann 
zwingend gemäß § 54 Abs. 1 LPVG zur Wahl eines Gesamtpersonalrats.

Die Entscheidung des Leiters der Hauptdienststelle ist ab der folgenden 
Wahl wirksam (§  5 Abs.  3 Satz 5 LPVG). Die Entscheidung muss vom 

3
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Dienststellenleiter daher so rechtzeitig getroffen werden, dass der Wahl-
vorstand sie beim Erlass des Wahlausschreibens berücksichtigen kann.

Abs. 3 lässt mit den Begriffen Außenstellen, Nebenstellen und Teile einer 
Dienststelle abweichende Regelungen vom Grundsatz her zu. Diese Glieder 
sind letztlich Bestandteil einer Dienststelle ohne organisatorische Selbst-
ständigkeit, der (Haupt-)Dienststelle angegliedert und von ihr abhängig. Sie 
werden in der Regel zur Erfüllung von besonderen Aufgaben oder als Ab-
teilung einer Dienststelle errichtet, sind aber wegen ihrer sachlich oder ört-
lich begrenzten Funktionen oder aus organisatorischen, technischen oder 
räumlichen Gründen von der Dienststelle abgegrenzt. Die Gründe für eine 
Verselbstständigung können unterschiedlicher Natur sein (z. B. organisato-
rische Gründe, besonderes Aufgabengebiet etc.), sicherlich aber auch die 
räumliche Entfernung mit z. B. abgegrenztem Aufgabengebiet.

Nach Abs. 4 besteht zusätzlich noch die Möglichkeit der Zusammenfas-
sung mehrerer Dienststellen eines Verwaltungsbereichs zu einer Dienst-
stelle. Damit soll erreicht werden, dass Dienststellen, die nach § 10 Abs. 2 
LPVG einzeln nicht die Möglichkeit haben, einen Personalrat zu wählen, 
zusammen jedoch die Voraussetzungen erfüllen.

Für die Aufhebung der Zusammenfassung mehrerer Dienststellen eines 
Verwaltungszweigs zu einer Dienststelle im Sinne des Landespersonal-
vertretungsgesetzes bedarf es der Zustimmung der Mehrheit der wahlbe-
rechtigten Beschäftigten der Dienststellenteile, die aus dem Zusammen-
schluss ausscheiden wollen oder sollen.

Der besondere Personalrat der Beschäftigten des Landes bei den Land-
ratsämtern entfällt künftig.

§ 6 Behinderungs-, Benachteiligungs- und  
Begünstigungsverbot, Unfallschutz

(1) Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem Gesetz wahrneh-
men, dürfen darin nicht behindert und wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt 
oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung.

(2) Erleiden Beamte, die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem Gesetz wahr-
nehmen, dabei einen Unfall, der im Sinne der beamtenrechtlichen Unfallfürsor-
gevorschriften ein Dienstunfall wäre, oder erfahren sie einen Sachschaden, der 
nach § 80 des Landesbeamtengesetzes zu ersetzen wäre, so finden diese Vor-
schriften entsprechende Anwendung.

Erläuterungen:

Die bisher unmittelbar für die Länder geltende Vorschrift des § 107 Satz 1 
des BPersVG über das Verbot der Behinderung, Benachteiligung oder Be-

6
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günstigung von Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Lan-
despersonalvertretungsgesetz wahrnehmen, wurde durch das DRG ohne 
inhaltliche Änderung in Abs. 1 übernommen.

Besondere Relevanz entwickelt diese Regelung im Hinblick auf die be-
rufliche Entwicklung freigestellter Personalratsmitglieder. Dabei ist die 
berufliche Entwicklung bei einer lediglich geringen Freistellung vom 
Dienst aufgrund der Tätigkeit als Personalrat in erster Linie aufgrund der 
tatsächlich erbrachten dienstlichen Leistungen im eigentlichen Aufga-
benbereich zu ermitteln. Eine bloße fiktive Nachzeichnung des berufli-
chen Werdegangs kommt in den Fällen einer gänzlichen oder zumindest 
weitgehenden Freistellung in Betracht. Voraussetzungen für jede Nach-
zeichnungsmethode sind stets das Vorliegen einer hinreichenden Be-
urteilungsgrundlage für die Nachzeichnung, eine plausible Vergleichs-
methode sowie die Nachvollziehbarkeit des Vorgehens im Einzelnen. Da-
bei steht dem Dienstherrn ein Einschätzungsspielraum hinsichtlich der 
Wahl der Methode und des Verfahrens zur Erstellung der Prognose zu. 
Für die Nachzeichnung des fiktiven beruflichen Werdegangs eines frei-
gestellten Personalratsmitglieds sind insbesondere auch nicht freigestell-
te vergleichbare Kollegen einzubeziehen; ein anerkanntes Mittel zur 
Nachzeichnung stellt daher die Bildung von Vergleichsgruppen dar (vgl. 
VG Karlsruhe vom 04.11.2016 – 11 K 1809/15).

Im Interesse der Rechtssicherheit und -einheit wurde in Abs. 2 eine dem 
§ 109 BPersVG für Unfälle mit Personenschaden entsprechende Anspruchs-
berechtigung auf Sachschadenersatz geschaffen. Sie bezieht sich auf Beam-
tinnen und Beamte, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Landesperso-
nalvertretungsgesetz wahrnehmen. Durch die Verschiebung des Regelungs-
standorts wird klargestellt, dass zum geschützten Personenkreis nicht nur 
die Mitglieder von Personalvertretungen sowie Jugend- und Auszubilden-
denvertretungen gehören, sondern alle Beamtinnen und Beamte, die Auf-
gaben und Befugnisse nach dem Landespersonalvertretungsgesetz wahr-
nehmen, also etwa auch Mitglieder von Wahlvorständen oder Mitglieder in 
Wirtschaftsausschüssen (vgl. § 72 LPVG).

Die Dienstunfallvorschriften erfassen nicht Schadensfälle, in denen das 
Unfallereignis lediglich einen Schaden an Sachen der Beamtin oder des 
Beamten verursacht hat, gleichwohl aber die körperliche Unversehrtheit 
der Beamtin oder des Beamten gefährdet war. Den entsprechenden Sach-
schadenersatz für Beamtinnen und Beamte regelt § 80 LBG und wurde bis-
her schon im Wege der Auslegung auch im Personalvertretungsrecht ange-
wandt.

2
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§ 7 Verschwiegenheitspflicht
(1) 1Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem Gesetz wahrneh-

men oder wahrgenommen haben, haben über die ihnen dabei oder bei dieser 
Gelegenheit bekannt gewordenen Angelegenheiten und Tatsachen Verschwie-
genheit zu bewahren. 2Abgesehen von den Fällen des § 71 Absatz 1 Satz 3, des 
§ 76 Absatz 4 und des § 94 gilt die Verschwiegenheitspflicht nicht
1. für Mitglieder der Personalvertretung und der Jugend- und Auszubildenden-

vertretung gegenüber den übrigen Mitgliedern der Vertretung und gegen-
über den für Mitglieder eingetretenen Ersatzmitgliedern,

2. für die in Satz 1 bezeichneten Personen gegenüber der zuständigen Personal-
vertretung und der zuständigen Jugend- und Auszubildendenvertretung,

3. gegenüber der übergeordneten Dienststelle, der obersten Dienstbehörde oder 
dem anzurufenden obersten Organ oder einem Ausschuss dieses Organs,

4. gegenüber der bei der übergeordneten Dienststelle oder der obersten Dienst-
behörde gebildeten Stufenvertretung,

5. gegenüber dem Gesamtpersonalrat,
6. gegenüber der anzuhörenden Personalvertretung,
7. für die Anrufung der Einigungsstelle,
8. für Mitglieder des Wirtschaftsausschusses gegenüber Mitgliedern der Perso-

nalvertretungen.
(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht für Angelegenheiten oder Tatsa-
chen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung 
bedürfen.

(3) Die Dienststelle kann im Einzelfall auf Antrag des Personalrats von der Ver-
schwiegenheitspflicht entbinden; die Aussagegenehmigung nach beamtenrecht-
lichen oder entsprechenden tariflichen Vorschriften bleibt davon unberührt.

Erläuterungen:

Die gesetzlichen Beteiligungsrechte vermitteln den Angehörigen der Per-
sonalvertretungen und den übrigen Trägern von Aufgaben und Befugnis-
sen nach dem LPVG ein hohes Maß an Informationen über die Angelegen-
heiten der Dienststelle und ihrer Beschäftigten, die im Interesse beider 
vertraulich behandelt werden müssen. Die Personalvertretungen haben 
gegenüber dem Dienststellenleiter einen Anspruch auf umfassende Infor-
mation (§§ 71 Abs. 1 LPVG). Die hier normierte Verschwiegenheitspflicht 
für alle Personen, die nach diesem Gesetz Aufgaben oder Befugnisse 
wahrnehmen oder wahrgenommen haben, soll die Wahrung der Vertrau-
lichkeit sicherstellen. Ohne deren Wahrung ist eine sachgerechte Arbeit 
der Personalvertretungen nicht möglich; sie schützt die Unabhängigkeit 
und Eigenverantwortlichkeit der Personalvertretungen und ihrer Mitglie-

1
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der nach innen und außen und ist Voraussetzung für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen Personalvertretung und Dienststellenleiter. 
Unter die in Abs. 1 Satz 1 genannten Personen fallen z. B.:

– Mitglieder und Ersatzmitglieder des Personalrats, der Stufenvertre-
tung, des Gesamtpersonalrats und der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung,

– Mitglieder und Ersatzmitglieder des Wahlvorstands sowie Wahlhelfer,
– Vorsitzender und Beisitzer der Einigungsstelle,
– Beauftragte der in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften,
– der Dienststellenleiter bzw. sein Beauftragter sowie mitgebrachte Re-

ferenten und Sachbearbeiter,
– Mitglieder im Wirtschaftsausschuss (§ 72 LPVG)
– Vertreter des Personalrats bei Prüfung (§ 71 Abs. 5 LPVG),
– die Schwerbehindertenvertretung bei Wahrnehmung ihrer Befugnisse,
– die Beauftragte für Chancengleichheit bei Wahrnehmung ihrer Be-

fugnisse und
– das Büropersonal, das nach § 41 Abs. 2 u. § 32 Abs. 2 LPVG tätig ist.

Ergänzt wird diese Bestimmung durch den Grundsatz der Nichtöffent-
lichkeit der Personalratssitzungen (§ 32 Abs. 1 LPVG). Die grundrecht-
lich garantierte Meinungsfreiheit steht der Verschwiegenheitspflicht 
nicht entgegen. Öffentlichkeitsrechte i. S. von Meinungsäußerungen, Kri-
tik, Verbreiten von Forderungen außerhalb der Dienststelle sind danach 
der Personalvertretung nicht grundsätzlich verboten, doch unterliegen 
sie wesentlichen Einschränkungen. Eine Pressekonferenz des Personal-
rats mit der Folge, dass in der Presse Meldungen veröffentlicht werden, es 
gehe in der Dienststelle „rund“, sind unzulässig. Dagegen kann ein kriti-
scher Artikel eines Personalratsmitglieds in einer Gewerkschafts- oder 
Verbandszeitschrift nach Abwägung der Meinungsäußerungsfreiheit und 
der Schweigepflicht im Einzelfall unbedenklich sein (vgl. im Übrigen 
BVerwG vom 06.02.1979, PersV 1980, 196; HessVGH vom 23.11.1988, ZfPR 
1989, 142; Dietz/Richardi, BPersVG § 48 Rdnr. 20).

Die Verletzung der Verpflichtungen nach § 7 LPVG kann bei Personalrats-
mitgliedern zum Ausschluss aus dem Personalrat führen (§  24 LPVG). 
Außerdem können dadurch Straftatbestände nach § 203 Abs.  2 StGB und 
§ 353 b Abs. 1 StGB erfüllt sein. Die genannten Vorschriften des StGB gelten 
u. a. für „Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertre-
tungsrecht wahrnehmen“ und unterscheiden nach Verletzung von Privatge-
heimnissen einerseits (§ 203 StGB) und von Dienstgeheimnissen andererseits 
(§ 353 b StGB). Für die Behandlung sog. „Verschluss-Sachen“ enthält § 94 
LPVG Sonderregelungen, ebenso § 71 Abs. 1 Satz 3 LPVG für Personalakten.

2

3


